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Arbeitsmedizin ist 
„intra-medizinisch interdisziplinär“. 
Ein Blick in die bis ins Jahr 1925 zurückrei-
chende Liste der Berufskrankheiten zeigt: 
Fachwissen nahezu jeder medizinischen Dis-
ziplin ist bei der Klärung kausaler Zusammen-
hänge gefordert. Aber auch die Anforderungen 
des (relativ modernen) Arbeitsschutzgesetzes 
zeigen deutlich: Die Auswirkungen der Arbeit 
auf die menschliche Gesundheit in ihren an der 
Ottawa-Charta der WHO orientierten Ausprä-
gungen zu minimieren, ist ohne die konstruk-
tive Zusammenarbeit der medizinischen Fach-
richtungen nicht möglich. 

Arbeitsmedizin ist 
„extra-medizinisch interdisziplinär“.
Die möglichen Belastungen, die mit Arbeit in 
allen ihren Facetten einher- oder von ihr aus-
gehen können, sind so vielschichtig, dass auch 
hier nicht eine einzelne Disziplin ausreicht, um 
sie zu erfassen, Konzepte zu ihrer Redukti-
on zu entwickeln und diese zu implementie-
ren. Arbeitsmedizin ist daher in einem hohen 
Maße auf die Zusammenarbeit mit anderen als 
medizinischen „Fakultäten“ angewiesen. Ge-
paart mit sozialen und kommunikativen Kom-
petenzen ist dies eine der Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches betriebliches Gesund-
heitsmanagement. Insoweit muss Arbeitsme-
dizin fest in das Arbeitsschutzsystem einge-
bunden sein.

Arbeitsmedizin muss (wieder) Leitdisziplin 
der „Präventivmedizin“ werden.
Die Etablierung als eigenständiges Fachge-
biet hat zunächst zwangsläufig die Abgren-
zung gegenüber den anderen medizinischen 
Fachrichtungen erfordert. Denn arbeitsmedizi-
nische Methoden, Instrumente und Verfahren 
sind nicht exklusiv, neu war die Fokussierung 
auf die (vermeintliche) Kausalität einer Erkran-
kung: die Arbeit. Die Abgrenzung gegenüber 
den übrigen medizinischen Fachrichtungen ko-
inzidierte seinerzeit mit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes über Betriebsärzte (ASiG). Der Preis 

für diese gesetzliche Existenzsicherung eines 
(wesentlichen) Teils der Arbeitsmedizin war 
aber deren feste Einbindung in den „übrigen“ 
Arbeitsschutz. Dadurch konnten die für „Arbeit“ 
Zuständigen, also überwiegend Nichtmedizi-
ner, zunehmend Einfluss auf die Entwicklung 
der (betrieblichen) Arbeitsmedizin gewinnen.

Arbeitsmedizin muss verhindern, dass sie in 
toto oder in Teilen im Zuge der aktuellen Reor-
ganisationsbestrebungen des Arbeitsschutzes 
und der Entbürokratisierungsansätze weiter an 
Einfluss verliert. Will sie ihre Ressourcen mit in 
die Fortentwicklung des Gesundheitssystems 
investieren, muss sie stattdessen wieder die 
stärkere Vernetzung mit der Medizin anstre-
ben. Arbeitsmedizin ist systembedingt eine 
„Grenzgängerin“, aber als Basis gesunder Ar-
beit wurzelt sie in der Medizin. 


